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RS OGH 1962/6/19 8Ob203/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1962

Norm

JN §28

JN §42

JN §76 Abs3 Z1

Rechtssatz

Das Gericht darf bei Zweifel über das Vorliegen der inländischen Gerichtsbarkeit (wegen Staatenlosigkeit eines

Ehegatten nach § 76 Abs 3 Z 1 JN) sich nicht damit begnügen, die Fortsetzung des Verfahrens vom Nachweis der

Voraussetzungen der inländischen Gerichtsbarkeit abhängig zu machen. Ein dahingehender Beschluß ist anfechtbar.
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